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Einleitung eines Disziplinarverfahrens

Sehr geehrter Herr Othmer,
Sehr geehrte Frau Dr. Graue,

mit Schreiben vom …………. (Hier das Datum des Erhaltes des Schreibens eintragen) wurde ich über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen mich informiert.

Hierzu gebe ich folgende Stellungnahme ab:

Mir wird vorgeworfen, am 13.02.2009 / am 25.2.2009 / am 13.02.2009 und am 25.02.2009 (Hier die im Behördenschreiben genannten Daten eintragen bzw. streichen) dem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu Warnstreiks gefolgt und meiner Unterrichtsverpflichtung im Umfang von …. und … (Hier die im Behördenschreiben genannte Stundenzahl eintragen) Stunden nicht nachgekommen zu sein.

Falls die Angaben im Behördenschreiben falsch sind, den Sachverhalt mit einem der nachfolgenden Sätze richtigstellen.

Dieser Vorwurf entbehrt einer tatsächlichen Grundlage, da ich am ……… meiner Unterrichtsverpflichtung nachgekommen bin. 

Oder
Dieser Vorwurf entbehrt einer tatsächlichen Grundlage, da ich am ……… meiner Unterrichtsverpflichtung lediglich im Umfang von ……. Stunden nicht nachgekommen bin.

Falls gar nicht gestreikt wurde, ist mit dem folgenden Satz und der Grußformel der Brief beendet.

Danach erwarte ich die sofortige Einstellung des Verfahrens und bitte um entsprechende Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)

An dieser Stelle ist das Schreiben beendet, wenn der Vorwurf nicht stimmt.

Ansonsten geht es wie folgt weiter:

1.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bremen hat als legitime Interessenvertretung der beschäftigten Lehrkräfte zu einheitlichen Protesten  eben dieser Beschäftigten aufgerufen, um den seinerzeit stattfindenden Tarifverhandlungen den notwendigen Druck zu verleihen. Es sollte auch deutlich werden, dass die erkämpften Tarifergebnisse auf den Beamtenbereich unmittelbar zu übertragen seien. Dies schien nötig, da aus dem Bremer Senat bereits entgegen den Ankündigungen aus anderen Bundesländern deutlich verlautete, die Tarifergebnisse im Jahr 2009 nicht unmittelbar auf die beschäftigten Beamtinnen und Beamten übertragen zu wollen. Obwohl Bremen bereits zu den Schlusslichtern in der Beamtenbesoldung zählt und über Jahre Reallohnverluste im zweistelligen Prozentbereich bei gleichzeitiger, deutlicher Erhöhung der Arbeitsbelastung zu verzeichnen sind, war also mit einer weiteren Abkopplung vom bundesweiten Besoldungstrend zu rechnen.

Da überdies die Kampfkraft einer Gewerkschaft der rechtlich anerkannte Maßstab ihrer Tariffähigkeit ist, bin ich dem Aufruf der GEW in dem mir vorgeworfenen, maßvollen Umfang gefolgt und hielt dies auch für verantwortbar, da durch schulinterne Regelungen und Absprachen ein „Schaden“ für Schülerinnen und Schüler nicht entstehen konnte.

2.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner jüngsten Rechtssprechung die von Ihnen behauptete Rechtswidrigkeit des Beamtenstreiks in 2 Urteilen verworfen und das Streikrecht sogar als Menschenrecht im Sinne von Art. 11 der Europäischen Menschenrechts-konvention deklariert. Ich berufe mich hierauf gegen die Unterstellung, durch Teilnahme an gewerkschaftlichen Protesten rechtswidrig gehandelt zu haben. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist völkerrechtlich verbindlich, so dass auch Sie sich bereits jetzt – und ohne dass dies erst durch bundesdeutsche Gerichte verbindlich geklärt wäre – hieran binden könnten.

3. 

Im Vorfeld der Warnstreiks wurde zudem die Sprecherin Ihrer Behörde, Frau Götz, so in der Presse wiedergegeben, dass bei Streikteilnahme außer über Gehaltsabzug über weitere Maßnahmen nicht nachgedacht würde (WK vom 11.02.2009).

Für diejenigen, die (auch) am 25.02.09 am Streik teilgenommen und die das Infoschreiben der Behörde vom 24.02.2009 nicht rechtzeitig  zur Kenntnis nehmen konnten, jetzt folgender Einschub: 

Ich weise im Übrigen darauf hin, dass ich das Informationsschreiben Nr. 42/2009 vom 24.02.2009 erst nach den Aktionen  vom 25.02.2009 zur Kenntnis nehmen konnte.

Nach dem bereits hier Vorgetragenen halte ich die Verhängung einer in Aussicht gestellten Disziplinarstrafe für absolut unverhältnismäßig. Ich habe in Anbetracht aller Umstände das zeitliche Maß meines Protestes so gewählt, dass auch aus schulischer Sicht kein Schaden entstehen konnte. Darüber hinaus nehme ich meine beamtenrechtlichen Pflichten sehr ernst und widme mich meinem Beruf mit voller Hingabe.

Ich darf Sie daher darum bitten, das Verfahren einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)
